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zierte hochwertige medizinische Rehabi-
litation und eine sektorenübergreifende
Vernetzung in Deutschland (08.04.2014)

wurf eines Gesetzes über Leistungsver-
besserungen in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (15.01.2014)

3.  Behandlung von Abhängigkeitserkran-
kungen

Nachsorge: Bestandsaufnahme und
Konsequenzen (30.05.2014)

qualität von Reha-Einrichtungen – An-
forderungen der Deutschen Renten-
versicherung“ (Stand: Juli 2014)

Reha-Therapiestandards „Alkoholab-
hängigkeit“ (März 2014)

(Januar 2014)

2. Rehabilitation – Politische Forderungen

Bundestags: Eckpunkte für eine qualifi -

Der Fachverband Sucht e.V. hat bislang fol-
gende Stellungnahmen entwickelt. Diese
stehen unter www.sucht.de > Stellungnah-
men als Download zur Verfügung.

1.  Qualitätssicherung der Deutschen Ren-
tenversicherung:

arbeitung des Kap. G „Psychotherapie“ 
(Dr. Volker Weissinger, FVS, 04.08.2014)

Kap. G „Psychotherapie“ (Dr. Monika
Vogelgesang, FVS, 25.07.2014))
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Aktuelle Stellungnahmen des 
 Fachverbandes Sucht e.V.

Einleitung

Opiatabhängigkeit ist eine besonders kom-
plexe und schwere behandlungsbedürftige
Erkrankung (s. ICD-10-Ziff er F11 Psychische
und Verhaltensstörungen durch Opioide). 
Sie geht in der Regel mit einem hohen An-
teil an somatischen und psychischen Stö-
rungen, dem Mischkonsum unterschiedli-
cher Substanzen sowie massiven Beein-
trächtigungen und Teilhabeproblemen im
berufl ichen, familiären und sozialen Gebiet
einher. Sie ist aufgrund des häufi g auftre-
tenden chronischen Verlaufs auch mit einer
deutlich erhöhten Gesamtmorbidität und
-mortalität verbunden.

Es handelt sich somit um eine chronische
Erkrankung, für deren bedarfsgerechte Be-
handlung eine ganzheitliche und umfas-
sende Sichtweise zugrunde gelegt werden
muss. Im Rahmen der Behandlung sind

keit von Opiaten und weiteren Substan-
zen)

ICD-10),

versorgung, Kommunikation),

reichen (z.B. soziale Kontakte, berufl iche
Integration, sinnerfüllte Freizeit) im Sinne 
der ICF (Internationale Klassifi kation der 
Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-
sundheit)

zu berücksichtigen.

In der vorliegenden Positionsbestimmung 
nehmen die Suchtverbände eine Einschät-
zung zur aktuellen Versorgungssituation 
vor, stellen Behandlungserfordernisse dar
und zeigen Perspektiven zur Weiterent-
wicklung des Versorgungs- und Behand-
lungssystems auf.

1.  Prävalenz des Drogenge-
brauchs und Inanspruchnah-
me von Suchtbehandlungs-
angeboten im Überblick

Die Zahl der problematischen Konsumen-
ten* illegaler Opioide in Deutschland wird 
für das Jahr 2011 auf 63.000 bis 185.000 
Personen geschätzt1. Auf Basis des Epide-
miologischen Suchtsurveys ist insgesamt
von ca. 283.000 Erwachsenen auszugehen, 
die einen Missbrauch, und weiteren
319.000, die eine Abhängigkeit im Zusam-
menhang mit dem Konsum von illegalen
Drogen wie Cannabis, Kokain oder Amphe-
taminen aufweisen. Für Menschen, die auf-
grund ihrer Opiatabhängigkeit professio-
nelle Unterstützung in Anspruch nehmen
wollen, stehen zahlreiche Angebote mit 
unterschiedlichen Zielsetzungen bereit.
Diese reichen von niedrigschwelligen An-
geboten (z.B. Konsumräume), über ambu-
lante Beratungs- und Behandlungsange-
bote, substitutionsgestützte und He-

roin-gestützte Angebote für Schwerstab-
hängige bis hin zur abstinenzorientierten
medizinischen Rehabilitationsleistung bei
Abhängigkeitserkrankungen. Ein großer 
Teil der Opioidabhängigen in Deutschland
befi ndet sich in einer substitutionsgestütz-
ten Behandlung, zum 01.07.2013 waren 
dies 77.300 Patienten. Laut der Deutschen
Suchthilfestatistik betrug der Anteil der Pa-
tienten mit der Hauptdiagnose „Opioide“ 
im ambulanten Bereich 15,9 % (25.979 Kli-
enten in 748 ambulanten Suchtberatungs-
stellen) und 7,0 % im stationären Bereich
(2.840 Patienten in 198 stationären Dro-
genrehabilitationseinrichtungen). Eine 
Entwöhnungsbehandlung schlossen im
Jahr 2012 eine deutlich höhere Anzahl, 
nämlich insgesamt 13.564 Drogenabhängi-
ge und 2.179 Mehrfachabhängige ab, für
welche die Rentenversicherung zuständig 
war. Bei diesen sind auch Patienten enthal-
ten, welche Opioide nicht als Hauptsubs-
tanz konsumiert haben. Der Anteil der Ren-
tenversicherung als Leistungsträger liegt
im Bereich der Drogenabhängigkeit bei ca.
85 %.

2.  Zielsetzungen der Hilfean-
gebote in einem komplexen 
Versorgungssystem

Übergeordnete Zielsetzung aller Angebo-
te im Bereich der Sucht- und Drogenhilfe
sollte es sein, für jeden Betroff enen ein au-
tonomes, gesundes und zufriedenes Le-
ben mit einem möglichst hohen Grad an

Positionspapier zur stärkeren 
Vernetzung von Substitution und 
Entwöhnungsbehandlung

* Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche 
Schriftweise verwendet.
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unveränderten Behandlungssetting4. Die
Autoren der PREMOS-Studie gehen davon
aus, dass bei 54,6 % der Patienten die Ver-
sorgungssituation als „überwiegend zu-
friedenstellend“ anzusehen ist. Als günsti-
ger Verlauf wurde hierbei Abstinenz oder
eine „temporär stabile Substitution“ über 
mindestens drei Monate defi niert. Ange-
sichts der bestehenden erheblichen psy-
chischen und somatischen Krankheitslast,
der Notwendigkeit einer gezielten Unter-
stützung von Patienten in der Substituti-
onsbehandlung hinsichtlich einer Verbes-
serung der Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft und am Arbeitsleben und der
nach wie vor hochgradig desintegrierten
Patienten ist diese Kernaussage des Ab-
schlussberichts kritisch zu hinterfragen 
(vgl. Hessel et al. 2014). Die Suchtverbände 
teilen von daher die kritische Sicht zu den 
Ergebnissen der PREMOS-Studie von Hes-
sel et al. (2014), dass bei einer Gesamtbe-
trachtung der Ergebnisse der Eindruck ent-
steht, „dass die Therapie der Opioidabhän-
gigkeit in Deutschland oftmals stärker als
Medikamentenvergabe (‚Substitution‘)
und weniger als mehrdimensionales The-
rapiekonzept (‚substitutionsgestützte Be-
handlung‘) mit defi nierten Versorgungs-
pfaden verstanden und praktiziert wird. 
Sinnvoll ist eine standardisierte Diagnostik 
in mehreren Domänen (Suchterkrankung,
psychische und somatische Komorbidität, 
ICF-Dimension) und die hierauf aufbauend 
strukturelle Einbeziehung weitergehender
Versorgungsansätze einschließlich der Be-
reitstellung von erforderlichen Strukturen
und Ressourcen“.

Faktisch hat sich die Substitution aber als
eigenständiges Behandlungssystem etab-
liert, dem die Mehrheit der Opiatabhängi-
gen gegenüber einer abstinenzorientier-
ten Rehabilitation derzeit den Vorrang
gibt, und aus dem heraus im Zeitrahmen 
von 12 Monaten nur 4,4 % in eine absti-
nenzorientierte Therapie wechselten.

Aus Sicht der Suchtverbände ist es deshalb 
erforderlich, die Substitution zukünftig 
verstärkt als umfassendes Behandlungsan-
gebot zu verstehen, dessen spezifi sche 
Zielsetzungen wie etwa „verbesserte Le-
bensqualität“, „Reduzierung psychischer 
und somatischer Probleme“, „Förderung
der Teilhabe und Milderung sozialer Desin-
tegration“, „Verbesserung und Stabilisie-
rung des Gesundheitsstatus“, „Berücksich-
tigung der besonderen Situation von subs-
tituierten Patienten mit Kindern“ im Rah-
men eines Therapieplans festzulegen sind
und auch überprüft werden müssen. Auf-
gabe des substituierenden Arztes ist es
von daher auch auf Basis von festgelegten 
Indikationskriterien kritisch zwischen den 
Vor- und Nachteilen der Fortführung einer
Substitution gegenüber dem Übergang in 
eine drogenfreie bzw. substitutionsge-
stützte Entwöhnungsbehandlung abzu-
wägen.

diglich zu verabreichen, sondern diese 
Form der Behandlung muss selbstverständ-
lich auch die Abklärung somatischer und
psychischer Erkrankungen, begleitende
psychosoziale Maßnahmen sowie die Ver-
mittlung in weiterführende Behandlungs-
angebote wie die Entwöhnungsbehand-
lung beinhalten2.

Von daher sind die folgenden fünf Zielset-
zungen der Richtlinien der Bundesärzte-
kammer im Sinne einer Zielhierarchie zu 
verstehen und eng miteinander verwoben.

1. Sicherung des Überlebens
2.  Reduktion des Gebrauchs anderer Sucht-

mittel
3.  Gesundheitliche Stabilisierung und Be-

handlung von Begleiterkrankungen
4.  Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

und am Arbeitsleben
5. Opiatfreiheit

Unter Substitutionstherapie versteht man 
die Substitution mit Opiatersatzstoff en
oder mit Diamorphin im ambulanten Set-
ting (Schwerpunktpraxis, Fachambulanz)
mit einer entsprechenden psychosozialen 
Begleitung. Weitere erforderliche Hilfen
und Behandlungen sind im Sinne eines Ca-
se-Managements zu organisieren bzw. ein-
zuleiten. Die PREMOS-Studie3 hat nun ge-
zeigt, dass

Senkung der Mortalität der Opioid-
abhängigen führt (Ziel 1),

Suchtmittel zwar erreicht wird, aber der 
zusätzliche Konsum weiterer Drogen mit 
über 40 % weiterhin auf einem hohen Ni-
veau verbleibt (Ziel 2),

bidität nur bei Hepatitiden erreicht wird,
bei allen anderen Erkrankungen wurden 
nach sechs Jahren sogar größere Häufi g-
keiten dokumentiert (Ziel 3),

gen keine Verbesserungen (z.B. Depressi-
ons-, Angst-, Schlaf- und Persönlichkeits-
störungen) im Studienverlauf festgestellt 
wurden, einige nehmen sogar zu (z.B. 
psychotische Störungen) (Ziel 3),

len und berufl ichen Leben aufgrund der
hochgradig desintegrierten Population 
Interventionen erfordert, die weit über die 
angebotene medizinische Behandlung hi-
nausgehen und Optimierungsbedarf hin-
sichtlich der Inanspruchnahme weiterfüh-
render Angebote besteht (Ziel 4),

opiatabhängigen Patienten in Substituti-
onsbehandlungen nur in Ausnahmefäl-
len erreicht wird (Ziel 5).

Rund zwei Drittel der Patienten befanden
sich nach einem Jahr noch in der Substitu-
tionsbehandlung, allerdings waren nur 30
% der Teilnehmer über 12 Monate oder 
länger in einem stabilen, weitestgehend 

Selbstkontrolle und Selbstverwirklichung
anzustreben bzw. dieses zu ermöglichen.
Daraus folgt, dass die verschiedenen An-
gebote der Suchtkrankenhilfe und -be-
handlung aufeinander bezogen sein müs-
sen und dass möglichst nahtlose Übergän-
ge zwischen den Angeboten vorhanden 
sein sollten. Von daher reicht es beispiels-
weise nicht aus, lediglich sektorierte Ange-
bote zur Verfügung zu stellen, welche aus-
schließlich auf die Sicherung des Überle-
bens und die Minderung von Risiken aus-
gerichtet sind. Vielmehr müssen alle Ange-
bote der Suchtkrankenhilfe auch die 
Entwicklungspotenziale des Menschen
und damit seine psychosozialen Lebens-
umstände, seine psychischen und somati-
schem Ressourcen und Komorbiditäten 
sowie seine soziale Einbindung in die Ge-
meinschaft, Gesellschaft und das Arbeits-
leben im Blick haben. Von daher ist es eine
wichtige Aufgabe, entsprechende Rah-
menbedingungen und fachliche Ressour-
cen in einem vernetzten Behandlungssys-
tem zur Verfügung zu stellen, damit das 
umfassende Ziel „Recovery“, d.h. der Zu-
standsverbesserung in verschiedenen Di-
mensionen (körperlich, psychisch, neuro-
kognitiv, neurobiologisch, Substanzge-
brauch, sozial, berufl ich, Sinnerfüllung, 
Freizeitverhalten), auch erreicht werden
kann. Zudem ist die Veränderungsbereit-
schaft des Betroff enen im Behandlungs-
prozess zu fördern, damit er seine Entwick-
lungspotenziale und Spielräume für die 
Erlangung eines möglichst autonomen 
Lebens nutzt und dabei zunehmend seine
Teilhabechancen realisiert. Der Reco-
very-Ansatz ist damit eng verknüpft mit
der Therapieziel-Hierarchie für Abhängig-
keitserkrankungen:

1. Sicherung des Überlebens
2.  Sicherung des möglichst gesunden

Überlebens
3.  Reduzierung der  Konsumenge und der 

Konsumexzesse
4. Verlängerung der drogenfreien Perioden
5. Dauerhafte Abstinenz
6.  Lebensgestaltung und -bewältigung in

Zufriedenheit

Bei abhängigkeitskranken Menschen stellt 
die Förderung eines drogenfreien und abs-
tinenten Lebens in Zufriedenheit die über-
geordnete und ggf. erst in einem längerfris-
tigen Prozess zu erreichende Zielsetzung 
dar.

3.  Substitutionsbehandlung: 
Zielsetzungen, Umsetzung, 
Entwicklungspotenziale

Die Richtlinien der Bundesärztekammer zur
Durchführung der substitutionsgestützten
Behandlung Opiatabhängiger beinhalten
eine – aus Sicht der Suchtverbände zu be-
grüßende – integrierte ganzheitliche Sicht-
weise. Denn bei der Substitution kann es 
nicht darum gehen, Substitutionsmittel le-
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der DRV Bund erbrachte, dass zwei Jahre
nach der stationären Entwöhnungsbe-
handlung aufgrund von Drogenabhängig-
keit 98 % im Erwerbsleben verblieben sind. 
Davon wiesen 44 % lückenhafte und 54 %
lückenlose Beitragszahlungen auf. Aller-
dings sind daraus keine direkten Rück-
schlüsse über eine Berufstätigkeit auf dem 
1. Arbeitsmarkt zu ziehen.

Aus Sicht der Suchtverbände liegen Her-
ausforderungen für die Zukunft insbeson-
dere darin, den Zugang zur Entwöhnungs-
behandlung zu verbessern und die Teilha-
bechancen im Anschluss an die Behand-
lung durch entsprechende Arbeitsmarktin-
strumente und Förderungsangebote zu 
verbessern.

Substitution und Entwöh-
nungsbehandlung: Perspekti-
ven für die Zukunft

Die Brückenbildung zwischen Substitution
und Entwöhnungsbehandlung sollte zu-
künftig im Sinne einer integrierten und sys-
temübergreifenden Behandlungsplanung
deutlich ausgebaut werden. Um der Kom-
plexität des Behandlungsbedarfs im Einzel-
fall gerecht werden zu können, bedarf es 
eines Case-Managements, das zur Aufgabe
hat, im Rahmen der Substitution entspre-
chende Fachstellen und Dienstleister be-
darfsgerecht einzuschalten und beispiels-
weise auch dafür Sorge zu tragen, eine
nahtlose Überleitung aus der Substitutions-
behandlung in den Entzug bzw. eine Ent-
wöhnungsbehandlung zu unterstützen.
Hier sind nicht nur substituierende Ärzte
gefordert, sondern beispielsweise auch in
der psychosozialen Betreuung tätige Mitar-
beiter (z.B. gemäß § 53 SGB XII). Zielsetzung
dabei ist es, Krisen und Rückfälle möglichst
zu vermeiden und die Inanspruchnahme
der weiterführenden Angebote zu unter-
stützen. Zudem sollte der Case-Manager 
auch bei einem eventuellen Abbruch der 
Behandlung als Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen, um  möglichst zeitnah weite-
re Schritte einzuleiten und erforderliche 
Hilfen zur Verfügung zu stellen.

Es darf nicht aus dem Blick geraten, dass die
abstinenzorientierte Entwöhnungsbehand-
lung ein wichtiges und erfolgsversprechen-
des Behandlungsangebot darstellt. Zudem 
wurde dieses Angebot im Rahmen der Ver-
einbarung „Abhängigkeitserkrankungen“
vom 04.05.2001 (Anlage 4) erweitert, so
dass der übergangsweise Einsatz eines Sub-
stitutionsmittels möglich ist. Da eine völlige
Abstinenz des Substitutionsmittels bis zum
Ende der Entwöhnungsbehandlung nicht
in jedem Fall erreichbar ist, sollte diese Ziel-
setzung ergänzt werden um das Ziel der
Abdosierung, um damit auch mögliche Zu-
gangshemmnisse zur medizinischen Reha-
bilitation abzubauen. Beikonsumfreiheit 
stellt eine weitere wichtige Zielsetzung der 

te Nachsorgemaßnahmen im Anschluss an 
die Entwöhnungsbehandlung. Im Vorfeld
der Entwöhnungsbehandlung erfolgt in der
Regel ein Entzug, der in internistischen 
oder psychiatrischen Krankenhäusern bzw.
entsprechenden Fachabteilungen durch-
geführt wird.

Im Durchschnitt betrug die Abhängigkeits-
dauer vor dem Antritt einer Entwöhnungs-
behandlung im Jahr 2012 in einer Fachkli-
nik für Drogenabhängigkeit 12,1 Jahre5. 
61,3 % beendeten dort die Behandlung
planmäßig, bei Entlassung aus der Behand-
lung waren 92,6 % der Patienten arbeitsfä-
hig. Das Durchschnittsalter lag bei 29,9 Jah-
ren. Mittlerweile gibt es verschiedene Stu-
dien, welche den längerfristigen Behand-
lungserfolg der stationären Drogenrehabili-
tation belegen. Beispielsweise erbrachte
eine einrichtungsübergreifende Erhebung 
zur Eff ektivität der stationären Drogenreha-
bilitation des Entlassjahrgangs 2011
(N=925) eine katamnestische Erfolgsquote
(abstinent und Abstinenz nach Rückfall) –
ein Jahr nach der stationären Behandlung
für Katamneseantworter mit planmäßiger
Entlassung – von 74,2 % (DGSS 1)6. Die Er-
folgsquote verringert sich, wenn man ande-
re Berechnungsformen zugrunde legt. Sie
beträgt nach DGSS 4 22,4 %, hierbei wird
der gesamte Entlassjahrgang zugrunde ge-
legt und Nichtantworter (Anteil 67,2 %) 
werden generell als rückfällig gewertet.
Während die Berechnung nach DGSS 1 so-
mit eine Überbewertung des Behandlungs-
erfolgs darstellt, stellt die Berechnung nach
DGSS 4 eine deutliche Unterschätzung dar.
Insgesamt liegt der „wahre“ Wert somit zwi-
schen diesen Angaben zur Abstinenz. Es
zeigen sich zudem auch deutliche Verände-
rungen in zentralen Lebensbereichen aus 
Sicht der Katamneseantworter. Am deut-
lichsten werden positive Veränderungen in 
den Bereichen Suchtmittelkonsum (78,5 %), 
Alltagsbewältigung (75,7 %) und seelischer 
Zustand (70,9 %) berichtet. Aber auch die
Freizeitsituation (68,5 %), der Gesundheits-
zustand (64,3 %), die Situation im Freundes-
und Bekanntenkreis (62,7 %), die Arbeitssi-
tuation (61,5 %) werden als verbessert er-
lebt. Angesichts der langjährigen Abhän-
gigkeit vor Antritt einer Behandlung und 
der erheblichen Chronifi zierung der Sucht-
problematik zeigen diese Ergebnisse, dass
sich die Drogenrehabilitation lohnt. Im Be-
reich der ambulanten Rehabilitation sind
die Fallzahlen für die Behandlung von Ab-
hängigen illegaler Drogen (F11, F13, F14, 
F15, F19) vergleichsweise gering. Gleich-
wohl sei auch auf deren Bedeutung verwie-
sen. Ergänzend zeigen auch die Daten der
Rentenversicherung zum längerfristigen 
sozialmedizinischen Verlauf nach einer er-
folgten Rehabilitationsleistung, dass ein er-
heblicher Anteil der ehemaligen Patienten 
nach der Entwöhnungsbehandlung im Er-
werbsleben verblieben ist. Eine Auswer-
tung des Entlassjahrgangs 2008 (N=2473)

4.  Abstinenzorientierte Ent-
wöhnungsbehandlung: 
Zielsetzungen, Umsetzung, 
Entwicklungspotenziale

Der abstinenzorientierte Behandlungsan-
satz wird insbesondere in der Suchtrehabili-
tation verfolgt, der mittlerweile durch die
substitutionsgestützte Entwöhnungsbe-
handlung erweitert wurde. Seit 2001 be-
steht diese zusätzliche Angebotsform, in 
deren Rahmen übergangsweise auch der
Einsatz von Substitutionsmitteln möglich
ist. Die vollständige Drogenabstinenz bleibt 
weiterhin das übergeordnete Ziel. Jedoch 
entwickelt sich derzeit bei substituierten Pa-
tienten zunehmend als Option, dass dieses 
Behandlungsziel bezogen auf das Substitu-
tionsmittel nicht in jedem Einzelfall bis zum 
Behandlungsende erreicht werden kann.

Entwöhnungsbehandlungen können am-
bulant, teilstationär bzw. ganztägig-ambu-
lant oder stationär durchgeführt werden. 
Für Drogenabhängige ist eine Regelzeit 
von 6 Monaten in der stationären Rehabili-
tation vorgesehen (Phase I der Entwöh-
nungsbehandlung). Die Drogenrehabilitati-
on basiert auf einem umfassenden Behand-
lungsansatz mit diff erenzierten Zielsetzun-
gen. Hierzu gehören beispielsweise:

der persönlichen Potenziale und Res-
sourcen

bensstilen

scher Störungen

gesellschaftlichen Teilhabechancen

Darüber hinaus können auch Drogenab-
hängige mit Kindern in verschiedenen Ein-
richtungen aufgenommen werden. Es wird
beispielsweise die Möglichkeit geboten, Er-
fahrungen mit einem drogenfreien Lebens-
stil zu machen, die Achtsamkeit für die eige-
nen Bedürfnisse zu entwickeln, Lebensbi-
lanz zu ziehen und sich persönliche Ziele
für die Zukunft zu setzen, Kompetenzen zu 
entwickeln (z.B. Umgang mit den eigenen
Ängsten, Entwicklung von Selbstvertrauen,
Ertragen von Langeweile ohne Suchtmittel
etc.) und Erfahrungen im Leben in einer Ge-
meinschaft zu sammeln. An die Suchtreha-
bilitation (Phase I) kann sich die Adaptions-
phase (Phase II der Entwöhnungsbehand-
lung) anschließen, in der es um die Stabili-
sierung des Behandlungserfolgs, die zu-
nehmende Außenorientierung mit dem
Ziel der Integration in Arbeit und Gesell-
schaft geht. Des Weiteren gibt es Angebote 
des Betreuten Wohnens oder z.B. ambulan-
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von Substituierten zur ambulanten und 
stationären Rehabilitation aktiv gefördert 
werden sollte. Dies bedeutet, die Behand-
lungssysteme der Substitution und medizi-
nischen Rehabilitation stärker miteinander 
zu verknüpfen und damit auch die Motiva-
tions- und Vorbereitungsarbeit für eine 
sich anschließende Entwöhnungsbehand-
lung im Rahmen der Substitution zu ver-
bessern.
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substitutionsgestützten Rehabilitation dar 
und sollte nicht als grundsätzliche Eintritts-
bedingung schon vor Beginn der Behand-
lung gefordert werden. Entsprechende An-
sätze zur Weiterentwicklung der Behand-
lung Opiatabhängiger sollten entspre-
chend evaluiert werden. Zielsetzung sollte 
es sein, praxisorientierte Indikationskriteri-
en weiter zu entwickeln und diese auf ihre 
Wirksamkeit hin zu überprüfen.

Aufgabe der Einrichtungen der Suchtbe-
handlung ist es im Sinne der Brückenbil-
dung zu prüfen, inwieweit ihre Konzepte
der medizinischen Rehabilitation an die un-
terschiedlichen Bedürfnisse und Potenziale 
substituierter Menschen angepasst werden
können. Dies erfordert den intensiven fach-
lichen Diskurs sowie eine konsequente 
Überprüfung der Qualität und Wirksamkeit
innovativer Angebote. Angeregt wird in
diesem Zusammenhang, auch die Anlage 4 
der Vereinbarung Abhängigkeitserkran-
kungen vom 04.05.2001 zum Einsatz eines
Substitutionsmittels in der Rehabilitation
Opiatabhängiger im Sinne der Förderung
der Brückenbildung zwischen den Behand-
lungsangeboten zu überprüfen.

Von grundsätzlicher Bedeutung ist es aus
Sicht der Suchtverbände, dass der Zugang
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Neue Herausforderungen durch die Verän-
derungen von Konsummustern Abhängiger
Dank jährlich aktualisierter repräsentativer 
Umfragen und Prävalenzstudien werden in 
Deutschland neue Trends beim Gebrauch 
psychotrop wirkender legaler und illegaler 
Substanzen frühzeitig erfasst. Die nationa-
len Studien werden in Kooperation mit der 
Europäischen Beobachtungsstelle von der 
deutschen Beobachtungsstelle für Drogen 
und Drogensucht (DBDD) in Zusammenar-
beit mit der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA), der Deutschen 
Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) und dem 
Institut für Therapieforschung (IFT) Mün-
chen durchgeführt. Zusätzlich erscheint je-
des Jahr eine Deutsche Suchthilfestatistik, 
an der auch Einrichtungen des FVS beteiligt 
sind, durch die Trends in stationären und 
ambulanten Rehabilitationseinrichtungen 
erfasst werden. 

Im internationalen Vergleich liegt Deutsch-
land in den Prävalenzquoten des Alkohol- 
und Drogenkonsums im oberen positiven 
Drittel der europäischen Länder (s. EMCD-
DA 2013; Shield et al. 2011; WHO 2013), so 

dass die häufi g vertretene These einer miss-
lungenen Drogenpolitik nicht haltbar ist. 
Trotzdem gibt es auch in Deutschland 
Trends im Gebrauch psychotroper Substan-
zen, die beobachtet werden müssen, um 
mit präventiven und therapeutischen Maß-
nahmen rechtzeitig reagieren zu können.

Besonders wichtig ist die Beobachtung des 
Drogengebrauchs bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, denn je früher mit Ni-
kotin, Alkohol oder Drogen begonnen wird, 
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für 
eine spätere Abhängigkeit und die Not-
wendigkeit einer Therapie. Die neuesten 
repräsentativen Studien (Stand: April 2014) 
zeigen sowohl erfreuliche als auch beden-
kenswerte Ergebnisse.

1. Tabak

Die Prävalenzquote des Rauchens ist in den 
letzten 10 Jahren bei den 18 bis 25jährigen 
um 21 % und bei den 12 bis 17jährigen um 
56 % gesunken (BZgA 2013).

2. Alkohol

Auch die Prävalenzquoten des Alkoholkon-
sums haben sich in den letzten Jahren stark 
reduziert. Im Vergleich 2004 zu 2012 ist bei 
den 12 bis 15jährigen die Prävalenzquote 
um 47 % und bei den 16 bis 21jährigen um 
10 % und bei den 22-25jährigen um 5 % ge-
sunken.

Das Rauschtrinken Jugendlicher und junger 
Erwachsener, ein Prädiktor für spätere Ab-
hängigkeit, hat sich in den letzten Jahren 
von 2004 bis 2011 bei Teilgruppen erheb-
lich reduziert. Dies betriff t insbesondere die 
12 – 15jährigen, welche auch in 2012 noch 
deutlich weniger in den letzten 30 Tagen 
exzessiv Alkohol getrunken hatten. Bei den 
16 – 17jährigen ist kein klarer und dauerhaf-
ter Trend erkennbar, bei den 18 – 25jähri-
gen gibt es hingegen kaum Veränderungen 
(BZgA 2014). Es werden aber mehr Jugend-
liche auff ällig durch Alkoholvergiftungen 
und Straftaten unter Alkohol. Im Vergleich 
der Jahre 2000 zu 2012 hat der Anteil von 
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